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9fe. 40 SPteft«. fdütteij. Ç<mbW..3eitnng („äReiftcrblatt")

Sebingungen oon ben SBafferroetfen auf ihre Soften
Haupt» unb Serteifleitungen ju erftetlen finb, enthält baS

Aegulatio für' bte Abgabe oon Drlnfroaffer an Rrioate
feine Beftimmungen. Die ©ntfdheibung liegt bemnach in
jeb.'m eittjelnen §aße im freien ©rmeffen beS ©emeinbe»
rateS, refpeftioe ber ©emeinbe, fofern eS fi<h um ein»

malige Ausgaben oon über 150,000 §t. hanbelt (Attifel
28 unb 6 ber ©emeinbeorbnung). gür bte Anroenbung
eine§ rechtlichen 3roangeS befiehl alfo fetne Sorfdhrift.
Der Refutrent ift beSljalb aucl) nicht in ber Sage, fich
auf eine folche ju Berufen, roenn er oerlangt, ba| bie
ftäbtifchen SBafferroerfe eine SSerteilleitung btS jur refur»
renlifchen ©igentumSgrenje erfteflen. SlnberfeitS beroegt
fiel) ber Stabtrat burdjauS auf bem Soben bes Regle»
men tel, menn er bem Refurrenten ben Anfchlufj an bie
ftäbtifche SBafferoetforgung nur unter ber Bedingung ge»

mähren miß, bah letzterer bie Soften ber erforderlichen
Qrceigteitung oon ber Hauptleitung bis jur prioaten
©igentumSgrenje unb im ißrioateigentum felbft über»
nehme. Artifel 29 beS fraglichen RegulatioS beftimmt
nämlich : „©orooljl bie Ausführung ber Zweigleitungen
oon ber Hauptleitung bis jur ißrioat ©igentumSgrenje,
al§ aucl) bie Seitung auf ißrioateigentum bis unb mit
SBaffermeffet wirb buret) bte ®aS» unb äßaffenoetfe be=

forgt. ©ämtliche ©rfMungSîoften finb nach oom ©e»
meinberate feftgefetgem Dartf oom Abonnenten ju oer»
gttten." ßubem fd^reibt Artifel 4 beS RegulatioS oor,
ba| bit Abgabe oon SBaffer nur an folche ißrioate ftatt»
finbe, für beren ©runbftüdfe bie 3uleitung ofjne Beruh»
rung fremben ©igentumS bireft an bie Hauptleitung an»
gefchloffen toetben fönne, ober auch, toenn ber betreffenbe
tprioate ftch über ben ©rroerb be§ DurchleitungSrtcf)teS
buret) bajtoifcf)enliegenben fremben ©lunbbefitj auSroetfe.

©oroeit jufolge ber geltenben 93or)chtilten eine ©e»

bunbenfjeit ber ftäbtifchen SBafferrcerfe in bejug auf bie

3ulaffung jur Benütjung ber Drinfroafferoerforgung be=

fleht, hat demnach ber Stabtrat bem refurrentifcfjen Se»
ge^ren entfprochen.

b) @S bleibt demnach noch ju prüfen, ob bie be=

ftef)enben Borfchriften im SRegulatio für bie Abgabe oon
ïrinfroaffer„ an ißrioate mit bem ©runbfat) ber ©leid)»
lieft, oor bem ©efetje oereinbar feien. Diefe grage ift
im ©egenfat) jur refurrenttfcljen Behauptung, unjroeifel»
haft ju bejahen. Der ©runbfat) ber Rechtsgleichheit oer»
langt nidht, bafj bie ftäbtifchen SBaffermerfe in alle Seile
ber ©emeinbe ober gar nach allen abgelegenen Höfen
Haupt» unb Serteilleitungen erftellen. ©ine folcfje gorbe»
rung, mie jte im refurrentifdhen Segehren unb in beffen
Segrünbung jum AuSbrucf fommt, mürben gegen alle
roirlf<hafsti<hen ©runbfähe, beren (Einhaltung insbefonbere
auch oon ©emetnbebetrieben geforbert roetben muf), in
höchftem Stahe oerftojjen unb mühte gerabeju einer fraffen
3jec|t§ungleichheit rufen. Den ftäbtifchen Organen muh
bie oolle ©ntfchliehungSfreihett darüber, roo Haupt» unb
Serteifleitungen erfteflt merben foßen, redhtlich juge»
toben merben, @S muh 'h«en oernünftiger Söeife er»
iaubt fein, ftch hiebei auSfdf)liehli<h non mirifcf) afilichert
•Hücfftdhten unb 3roecfmähigfeitSgrünben leiten ju laffen,
insbefonbere auch non ber finanjießen SeiftungSfähigfeit
oer ®aS» unb SBaffermerfe unb ber ©emeinbe überhaupt.

Aber auch baoon fann fetne Rebe fein, bah bte Bor»
Mjrift, mon ach fämtlidhe ©rfteßungsfoften ber 3metq=
itongen oon ber HoupHeilung bi§ jur Berbrauchsfleße
nom betr. Abonnenten ju oergüten finb, gegen ben ©runb»
18^ ber Rechtsgleichheit oerftohe. @§ ift im ©egenteil
I" fugen, ba| btefe Borfchrift bie beftehenben tatfächlidhen
torfdhtebe in burchauS angemeffener unb oernünftiger
^etfe berüdfftdhtigt. S)ie Bor» unb Bachteile ber gün»
Mfren ober ungünftigeren Sage ber einjelnen Siegen»
lüften jur Berteifleitung faßen nach Her geltenben Rege»

lung in aßen güßen auf bie SiegenfdhaftSeigentümer. 5Diefe
aße finb bemnach rechtlich gletchgefieflt.

®ie oom Refurrenten aufgefteßte Behauptung, bah
bte ©tabt ihm aufjer ber aßgemeinen ©ebühr (SBaffer»
jin§) noch eine befonbere Seiaftung, bie anberen nicht
jufomme, überbinben rooße, ift eine irrtümliche. Radf)
bem SBafferabgaberegulatio unb ben Darlegungen ber
Bermaltung ber tedhnifchen Setriebe merben bie Soften
für bie 3u>eiglettung oon ber Haupt» ober Berteifleitung
bi§ jum SJaffermeffer jebem Abonnenten ohne Aufnahme
überbunben.

Der Hùuueté beS Refurrenten auf Artifet 14 beS

mehrerroägnten Regulation roonadh bei Aufhebung eines
Abonnements bie im öffentlichen Soben liegenben 3<oeig=
leitungen ©tgentum ber SBaffermerfe oerbleiben unb mc=
nach bie Direftion ber ©as» unb SBaffexraerfe auch be«

rechtigt ift, bie Trennung ber Sprioatleitung (3meigleitung)
oon ber öffentlichen Seitung (Haupt» ober Berteifleitung)
ju bemetfftefligen, fprtctjt feineêmegS für bie Richtigfett
ber refurrentifchen Auffaffung. Diefe Borfdjjrift miß
lebiglich oerhüten, bah nach Aufhebung eines Abonne»
mentS öffentliche Ströhen jroecfS H^auSnahme oon3feig=
leitungen buret) Sf3rir>ate aufgegraben merben unb oer»
hinbetn, bah otn fernerer SBafferbejug nodh möglich ift.
Btit ber Berpflid)tung jur Bergütung ber ©rfteflurtgS»
foften oon 3roeiglettungen ftefjt biefe Borfdhrift nicht im
SBtberfpruch-

(krbcuKUvtmu
Der 3entraloorftanb bes Schroeijerifdhen ©enterbe»

oetbanbed mählte an bie neu gefctjaffene ©teile
eineS BerbanbSfefretärS auS 175SemerbernHenut
Robert 3accarb oon St. ©roi?;, Sefretär im Bureau
industriel Suisse in Saufanne. bte Som miff ion
für BerfidherungSmefen mürbe gewählt Dr. ©agianut
in 3ö*ifh als Biitglieb unb i)Mfibent, unb Rubolf
Stämpfli, Sudhbrudereibefiher in Sern, als Btit»
gtieb ber Sommiffion für SehrlingSmefen ©emerbe»

fefretär ©übler in SBeinfelben.

Hus$tellu#fl$ircse».
©emerbeauSfteßung in SBSbenSmil. Auf ©runb

ber eingegangenen Anmelbungen tourbe bie Durchführung
einer ©eroerbeauSfteflung in SBäöenSroi! in ber 3«it oom
23. bis 27. April 1924 befcfjloffen.

Sujerntfch-fontonale ©emerbeauSfteflnng 1924, ©S

mag bie Sefer intereffieren, einmal etmaS oon ber 3en»
traileitung biefeS heimatlich nationalen Unternehmens ju
erfahren, baS als fantonale ©eroerbeauSfteflung oom
28. Quni bis 3. Auguft 1924 in Sujern bie ®c»

jeugniffe unfereS gewerblichen gleifjeS unb gortfchritteS
jur Sctjau bringen roirb.

3ur Durchführung biefer auSgebehnten unb oieloer»

jmeigten QBee müffen eine ganje Reihe oon Organen
ineinanber greifen, roie bte Räber eines UhrmerfeS. DaS
treibenbe Seitorgan ift baS OrganifationSfomitee, bem

fiel) eine Reihe oon UnterfomiteeS angliebern. ;. Qebecn-.t

einjelnen biefer Organismen ftnb je ein Bräfibent unb
ein Bijepräfibent oorgefteßt, beren Ratnen mir hier jur

SV, 40 JSüstr. schwetz. HmrdW.Zettuug („Meisterblatt«)

Bedingungen von den Wasserwerken auf ihre Kosten
Haupt- und Verteilleitungen zu erstellen sind, enthält das
Regulativ für die Abgabe von Trinkwasser an Private
keine Bestimmungen. Die Entscheidung liegt demnach in
jedem einzelnes Falle im freien Ermessen des Gemeinde-
rates, respektive der Gemeinde, sofern es sich um ein-
malige Ausgaben von über 150,000 Fr. handelt (Artikel
28 und 6 der Gemeindeordnung). Für die Anwendung
eines rechtlichen Zwanges besteht also keine Vorschrift.
Der Rekurrent ist deshalb auch nicht in der Lage, sich

auf eine solche zu berufen, wenn er verlangt, daß die
städtischen Wasserwerke eine Verteilleitung bis zur rekur-
renlischen Eigentumsgrenze erstellen. Anderseits bewegt
sich der Stadtrat durchaus auf dem Boden des Regle-
mentes, wenn er dem Rekurrenten den Anschluß an die
städtische Wasserversorgung nur unter der Bedingung ge-
währen will, daß letzterer die Kosten der erforderlichen
Zweigleitung von der Hauptleitung bis zur privaten
Eigentumsgrenze und im Privateigentum selbst über-
nehme. Artikel 29 des fraglichen Regulativs bestimmt
nämlich: „Sowohl die Ausführung der Zweigleitungen
von der Hauptleitung bis zur Privat Eigentumsgrenze,
als auch die Leitung auf Privateigentum bis und mit
Wassermesser wird durch die Gas- und Wasserwerke be-

sorgt. Sämtliche Erstellungskosten sind nach vom Ge-
meinderate festgesetztem Tarif vom Abonnenten zu ver-
güten." Zudem schreibt Artikel 4 des Regulativs vor,
daß die Abgabe von Wasser nur an solche Private statt-
finde, für deren Grundstücke die Zuleitung ohne Berüh-
rung fremden Eigentums direkt an die Hauptleitung an-
geschlossen werden könne, oder auch, wenn der betreffende
Private sich über den Erwerb des Durchleiiungsrechtes
durch dazwischenliegenden fremden Grundbesitz ausweise.

Soweit zufolge der geltenden Vorschriften eine Ge-
bundenheit der stadtischen Wasserwerke in bezug auf die

Zulassung zur Benützung der Trinkwasserversorgung be-

steht, hat demnach der Stadtrat dem rekurrentischen Be-
gehren entsprochen.

b) Es bleibt demnach noch zu prüfen, ob die be-

stehenden Vorschriften im Regulativ für die Abgabe von
Trinkwasser an Private mit dem Grundsatz der Gleich-
hell vor dem Gesetze vereinbar seien. Diese Frage ist
im Gegensatz zur rekurrentischen Behauptung, unzweifel-
haft zu bejahen. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ver-
langt nicht, daß die städtischen Wasserwerke in alle Teile
der Gemeinde oder gar nach allen abgelegenen Höfen
Haupt- und Verteilleitungen erstellen. Eine solche Förde-
rung, wie si? im rekurrentischen Begehren und in dessen

Begründung zum Ausdruck kommt, würden gegen alle
wirtschast lichen Grundsätze, deren Einhaltung insbesondere
auch von Gemetndebetrieben gefordert werden muß. in
höchstem Maße verstoßen und müßte geradezu einer krassen
Rechtsungleichheit rufen. Den städtischen Organen muß
die volle Entschließungsfreiheit darüber, wo Haupt- und
Berteilleitungen erstellt werden sollen, rechtlich zuge-
standen werden. Es muß ihnen vernünftiger Weise er-
laubt sein, sich hiebei ausschließlich von wirtschaftlichen
Rücksichten und Zweckmäßigkeitsgründen leiten zu lassen,
insbesondere auch von der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Gas- und Wasserwerke und der Gemeinde überhaupt.

Aber auch davon kann keine Rede sein, daß die Vor-
christ, wonach sämtliche Erstellungskosten der Zweig-
leitungen von der Hauptleitung bis zur Verbrauchsstelle

betr. Abonnenten zu vergüten sind, gegen den Grund-
last der Rechtsgleichheit verstoße. Es ist im Gegenteil
N !agen, daß diese Vorschrift die bestehenden talsächlichen
unterschiede in durchaus angemessener und vernünftiger
àise berücksichtigt. Die Vor- und Nachteile der gün-
Wren oder ungünstigeren Lage der einzelnen Liegen-
Ichasten zur Verteilleitung fallen nach der geltenden Rege-

lung in allen Fällen auf die Liegenschaftseigentümer. Diese
alle sind demnach rechtlich gleichgestellt.

Die vom Rekurrenten aufgestellte Behauptung, daß
die Stadt ihm außer der allgemeinen Gebühr (Wasser-
zins) noch eine besondere Belastung, die anderen nicht
zukomme, überbinden wolle, ist eine irrtümliche. Nach
dem Wasserabgaberegulativ und den Darlegungen der
Verwaltung der technischen Betriebe werden die Kosten
für die Zweigleitung von der Haupt- oder Verteilleitung
bis zum Wassermesser jedem Abonnenten ohne Ausnahme
überbunden.

Der Hinweis des Rekurrenten auf Artikel 14 des

mehrerwähnten Regulativs, wonach bei Aufhebung eines
Abonnements die im öffentlichen Boden liegenden Zweig-
leitungen Eigentum der Wasserwerke verbleiben und wo-
nach die Direktion der Gas- und Wasserwerke auch be-

rechtigt ist. die Trennung der Privatleitung (Zweigleitung)
von der öffentlichen Leitung (Haupt- oder Verterlleitung)
zu bewerkstelligen, spricht keineswegs für die Richtigkeit
der rekurrentischen Auffassung. Diese Vorschrift will
lediglich verhüten, daß nach Aufhebung eines Abonne-
ments öffentliche Straßen zwecks Herausnahme von Zweig-
leitungen durch Private aufgegraben werden und ver-
hindern, daß ein fernerer Wasserbezug noch möglich ist.
Mit der Verpflichtung zur Vergütung der Erstellungs-
kosten von Zweigleitungen steht diese Vorschrift nicht im
Widerspruch.

Verdinxttivtîî».
Der Zeutralvorstand des Schweizerischen Gewerbe-

Verbandes wählte an die neu geschaffene Stelle
eines Verbandssekretärs aus 175 Bewerbern Herrn
Robert Jaccard von St. Croix, Sekretär im Lureau
inclrwtrwl 8uis8k in Lausanne. In die Kommission
für Versicherungswesen wurde gewählt Dr. Cagianut
in Zürich als Mitglied und Präsident, und Rudolf
Stämpfli, Buchdruckereibesitzer in Bern, als Mit-
glied der Kommission für Lehrlingswesen Gewerbe-
sekrelär Gubler in Weinfelden.

Huîîtî»i»»gwe!î>.
Gewerbeausstellung in Wädenswil. Auf Grund

der eingegangenen Anmeldungen wurde die Durchführung
einer Gewerbeausstellung in Wädenswil in der Zeit vom
23. bis 27. April 1924 beschlossen.

Luzernisch-kantonale Gewerbeausstellung 1924. Es
mag die Leser interessieren, einmal etwas von der Zen-
tralleilung dieses heimatlich nationalen Unternehmens zu
erfahren, das als kantonale Gewerbeausstellung vom
28. Juni bis 3. August 1924 in Luzern die Er-
zeugnisse unseres gewerblichen Fleißes und Fortschrittes
zur Schau bringen wird.

Zur Durchführung dieser ausgedehnten und vieloer-
zweigten Idee müssen eine ganze Reihe von Organen
ineinander greifen, wie die Räder eines Uhrwerkes. Das
treibende Leitorgan ist das Organisationskomitee, dem

sich eine Reihe von Unterkomitees angliedern. Jedem t
einzelnen dieser Organismen sind je ein Präsident und
ein Vizepräsident vorgestellt, deren Namen wir hier zur
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